
   
 
 
 

Informationsblatt zum Dieselfahrverbot 
für Halter*innen eines Diesel-Kfz der Abgasnorm Euro 5/V und schlechter

Was ist genau geplant? 
Zur Verbesserung der Luftqualität und damit zum 
Schutz der Gesundheit wird ab 1. Februar 2023 
ein stufenweises Dieselfahrverbot eingeführt.  
 
Wo gilt das Dieselfahrverbot? 
Das Dieselfahrverbot gilt in der ab dem 1. Februar 
2023 erweiterten Umweltzone. Diese umfasst den 
Mittleren Ring selbst sowie die bisherige Umwelt-
zone innerhalb des Mittleren Rings. 
 
Ab wann gelten welche Regelungen? 
Stufe 1 tritt am 1. Februar 2023 in Kraft und betrifft 
Diesel-Kfz der Abgasnormen Euro 4/IV und 
schlechter. Grundsätzlich ausgenommen sind u.a. 
Anwohner*innen, Handwerker*innen und Lieferver-
kehr (s.u.). Werden die Stickstoffdioxid-Grenzwerte 
in Stufe 1 nicht eingehalten, tritt am 1. Oktober 
2023 Stufe 2 in Kraft. Das Fahrverbot gilt dann 
auch für Diesel-Kfz der Abgasnorm Euro 5/V, wo-
bei alle Ausnahmeregelungen bestehen bleiben.  
Sofern die Grenzwerte trotz der Maßnahmen von 
Stufe 1 und 2 nicht eingehalten werden, tritt Stufe 
3 am 1. April 2024 in Kraft. Die pauschalen Aus-
nahmen für Anwohner*innen und Lieferverkehr 
entfallen dann. Weitere Ausnahmen, wie z.B. für 
Handwerker*innen mit Handwerkerparkausweis 
oder soziale Härtefälle bestehen weiterhin. 
 
Wo finde ich die Abgasnorm meines Fahr-
zeugs? 
Die Abgasnorm steht auf dem Fahrzeugschein un-
ter Punkt 14.  

Achtung! Die Grüne Umweltplakette mit der Ziffer 4 
an der Windschutzscheibe ist nicht gleichzusetzen 
mit der Abgasnorm. Neuere Diesel-Fahrzeuge der 
Abgasnorm 6/VI verfügen ebenfalls über eine 
Grüne Umweltplakette mit der Ziffer 4, sind jedoch 
vom Dieselfahrverbot befreit. 
 
Gibt es Ausnahmen vom Dieselfahrverbot? 
Zur Abfederung sozialer Aspekte und unbilliger 
Härten sieht das Ausnahmekonzept u.a. folgende 
Regeln vor: 
a) Gesetzlich vorgegebene Ausnahmen:  

- Diesel Euro 6/VI und Kfz mit entsprechender 

Hardwarenachrüstung 
- Menschen mit bestimmten Behinderungen 
- Einsatzkräfte (Krankenwagen, Polizei, etc.)  

b) Pauschale Ausnahmen per Beschilderung und  
    Allgemeinverfügung: 

- Bis 31.3.2024: Anwohner*innen und Liefer-
verkehr  

- Bis 31.3.2024: Taxen, Fahrzeuge im Miet-
wagenverkehr 

- Bis 31.3.2024: Kfz im Linienverkehr (u.a. Zu-
fahrt zum ZOB) 

- Bis 31.3.2024: Fahrzeuge mit gültigem Park-
ausweis für gewerbliche Anlieger für einen 
Bereich innerhalb der Umweltzone 

- Bis 31.3.2024: Handwerkerfahrzeuge ohne 
Handwerkerparkausweis, sofern die Voraus-
setzungen für dessen Ausstellung vorliegen 

- Handwerkerfahrzeuge mit Handwerkerpark-
ausweis der Landeshauptstadt München 

- Medizinische Notfälle 
- Bestattungsfahrzeuge 
- Zu- und Abfahrt zur Großmarkthalle, zum 

Autoreisezug (Ostbahnhof) und zur Park-
harfe am Olympiapark 

c) Einzelausnahmen auf Antrag: 
    Fahrten zur/für: 

- Reparatur und Erhalt betriebsnotwendiger 
technischer Anlagen 

- Behebung Gebäudeschäden 
- Soziale und pflegerische Hilfsdienste 
- Versorgung der Bevölkerung mit lebensnot-

wendigen Gütern 
- regelmäßige Arztbesuche 
- Schichtdienstleistende, für die das Auswei-

chen auf den ÖPNV nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist 

Fahrzeuge für folgende Zwecke: 
- Spezialfahrzeuge mit hohen Anschaffungs-

kosten und geringer Fahrleistung 
- Fahrzeuge mit Spezialumbauten für Schwer-

behinderte 
- Private Härtefälle 
- zur Aufrechterhaltung von Fertigungs- und 

Produktionsprozessen 
- Belieferung von Veranstaltungen mit Veran-

staltungslogistik und -technik 
Das gesamte Ausnahmekonzept ist unter muen-
chen.de/umweltzone abrufbar. 
 
Wo und ab wann können Einzelausnahmen be-
antragt werden? 
Ab Anfang 2023 können Ausnahmen beim Kreis-
verwaltungsreferat auch digital unter folgendem 
Link beantragt werden: muenchen.de/ausnahme-
umweltzone. 

http://www.muenchen.de/ausnahme-umweltzone
http://www.muenchen.de/ausnahme-umweltzone


   
 
 
 

 
Wer zählt zu den Anwohner*innen 
Zu den Anwohner*innen, die per Beschilderung in 
Stufe 1 und 2 (bis 31.03.2024) vom Dieselfahrver-
bot ausgenommen sind, zählen alle Bürger*innen, 
die innerhalb der (nun um den Mittleren Ring er-
weiterten) Umweltzone wohnhaft gemeldet sind. 
 
Wie stellt sich die Situation für  
Handwerker*innen dar? 
Handwerkerfahrzeuge mit Handwerkerparkaus-
weis der Landeshauptstadt München sind unbefris-
tet von den Einschränkungen der Umweltzone be-
freit.  
Handwerkerfahrzeuge ohne Handwerkerparkaus-
weis, deren Einsatz als Werkstattwagen oder zum 
Transport von Werkzeug und Materialien unbe-
dingt erforderlich ist, sind befristet bis zum 
31.3.2024 vom Dieselfahrverbot ausgenommen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Handwerksbe-
trieb in der Handwerksordnung (Anlage A oder B) 
aufgelistet ist oder die Tätigkeit vergleichbar ist 
(z.B. Wartungsdienst, Installation Großgeräte). Für 
die Zeit ab dem 1.4.2024 können Einzelausnah-
men für spezielle Fahrzeuge beantragt werden. 
 
Wie stellt sich die Situation für Menschen mit 
Behinderung dar? 
Menschen mit Behinderung, die Inhaber*in eines 
Schwerbehindertenausweises sind, in dem das 
Merkzeichen „aG“, „H“ oder „BI“ eingetragen ist, 
sowie Inhaber*innen des orangenen oder blauen 
Parkausweises sind generell von den Einschrän-
kungen ausgenommen. Wer diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, kann ggf. nach einer Einzelfallprü-
fung eine Ausnahmegenehmigung erhalten. 
 
Wie stellt sich die Situation für Schichtdienst-
leistende dar? 
Schichtdienstleistende und weitere Personen, die 
Fahrten zur Ausübung ihrer Berufstätigkeit tätigen 
und denen das Ausweichen auf den ÖPNV nicht 
möglich/zumutbar ist, erhalten auf Antrag eine Ein-
zelausnahme. Bei der Antragstellung muss eine 
entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers 
über die Arbeitszeiten vorgelegt werden. 
 
Kann ich mein Fahrzeug nachrüsten? 
Fahrzeuge der Abgasnormen Euro 4/IV und Euro 
5/V, die über ein sog. Stickoxid-Minderungssystem 
mit hoher Minderungsleistung zur Einhaltung eines 
Emissionswertes von weniger als 270 Milligramm 
Stickoxid je Kilometer Fahrt verfügen, sind gemäß 
§ 47 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 BImSchG von 
Verkehrsverboten ausgenommen. Zur Beantwor-
tung der Frage, ob für Ihr Fahrzeug ein Stickoxid-
Minderungssystem mit hoher Minderungsleistung 
zugelassen ist, wenden Sie sich bitte an das Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA). 

 
Wie wird das Dieselfahrverbot kontrolliert? 
Das Dieselfahrverbot wird im Rahmen der üblichen 
Verkehrskontrollen im fließenden Verkehr durch 
die Polizei kontrolliert. Ergänzend dazu wird die 
kommunale Verkehrsüberwachung bei Kontrollen 
des ruhenden Verkehrs sowie im Rahmen von Ge-
schwindigkeitskontrollen die Vorgaben der erwei-
terten Umweltzone prüfen. 
Für die Kontrollen sind Aktionstage bzw. Aktions-
wochen vorgesehen, bei denen gezielt in Hinblick 
auf die Zufahrtsberechtigung in die Umweltzone 
kontrolliert wird. Darüber hinaus wird im Zusam-
menhang mit der Vergabe von Anwohner-Parkli-
zenzen die Abgasnorm geprüft. 
 
Was passiert bei Verstößen gegen das  
Dieselfahrverbot? 
Der Verstoß gegen das Dieselfahrverbot wird nach 
dem derzeit gültigen Bußgeldkatalog mit einem 
Bußgeld von 100,- Euro geahndet. Rechtsgrund-
lage ist das Bundesimmissionsschutzgesetz. Zu-
züglich Gebühren und Auslagen erwarten die Ver-
kehrsteilnehmenden bei Missachtung der Vor-
schrift Kosten in Höhe von 128,50 Euro. Es gibt 
keinen Punkteeintrag in das Fahreignungsregister. 
 
Welche alternativen Mobilitätsangebote sind in 
der Landeshauptstadt München vorhanden? 
Das Stadtgebiet innerhalb des Mittleren Rings ist 
sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu er-
reichen. Ganz oft kann daher, gerade vor dem Hin-
tergrund des bald verfügbaren Deutschlandtickets, 
auch auf das Auto verzichtet werden. Auch die 
Nutzung von P+R-Parkplätzen, also die Kombina-
tion von Kfz und öffentlichem Nahverkehr, kann 
eine Möglichkeit darstellen. Gleiches trifft auf das 
Fahrrad zu. Die Anschaffung von Lastenrädern 
(auch elektrisch betriebenen) und Fahrradanhä-
ngern wird vom Referat für Klima- und Umwelt-
schutz sogar gefördert. Für Situationen, in denen 
ein Auto zwingend notwendig ist, können auch 
Fahrzeuge der verschiedenen Carsharing-Anbie-
ter, privates Carsharing oder Mitfahrzentralen eine 
Lösung sein. Sollte ein Fahrzeugwechsel bevorste-
hen, so kann über die Anschaffung eines Elektro-
autos nachgedacht werden. Hier bestehen Förder-
möglichkeiten des Bundes.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website 
des Mobilitätsreferats unter muenchenunter-
wegs.de. Informationen zum Förderprogramm Kli-
maneutrale Antriebe gibt es unter  
muenchen.de/fka.  
 
Wo finde ich weitere Informationen zum Diesel-
Fahrverbot? 
Weitere Informationen und Hintergründe zum Stu-
fenplan und den Ausnahmen sind unter folgendem 
Link zu finden: muenchen.de/umweltzone
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